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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.341/J-NR/1995, be­

treffend Kienbaum Unternehmensberatungs-Studie bezüglich Schul­

verwaltung, die die Abgeordneten Dr. Udo Grollitsch und Genos­

sen am 17. Jänner 1995 an mich richteten, beehre ich mich wie 

folgt zu beantworten:, 

1. Ist Ihnen die Kienbaurn Unternehmensberatungs-Studie über die 

Schulverwaltung des deutschen Bundeslandes Nord-Rhein-West­

falen bekannt? 

2. Wenn nein, werden Sie sich mit dem Ermittlungsergebnis bzw. 

den daraus gezogenen Schlüssen für die Schulverwaltung ver­

traut machen? 

Antwort: 

Die angesprochene Studie ist mir bekannt. 

3. Wie interpretieren Sie die oben angeführten Schlußfolgerun­

gen im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit auf das österrei­

chische Schulwesen im einzelnen? 

Antwort: 

Zunäch~t muß darauf hingewiesen werden, daß sich die verfas­

sungsrechtlichen Rahmenbedingungen für Organisationsänderungen 

in der Schulverwaltung in Österreich und in den einzelnen 

deutschen Bundesländern deutlich unterscheiden. Die deutschen 

Bundesländer, die sowohl größenordnungsmäßig als auch hin­

sichtlich ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenz für das Schul­

wesenmit d~r Republik Österreich als Gesamtstaat vergleichbar 
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sind, haben in aller Regel eine sehr zentralistische Schulver­

waltungsstruktur, die in die allgemeine Verwaltung eingeglie­

dert ist und ohne jede Einschränkung des Weisungszusammenhanges 

dem jeweiligen Landesminister (in der Regel dem Kultusminister) 

untersteht. Veränderungen können daher relativ einfach durch 

die Delegation von Entscheidungsbefugnissen oder durch landes­

gesetzliehe Maßnahmen im Bereich des Behördenorganisations­

rechtes durchgeführt werden. Demgegenüber sind die Bestimmungen 

der österreichischen Bundesverfassung über die Gesetzgebungs­

und Vollziehungskompetenzeri der einzelnen Gebietskörperschaften 

und über Aufbau und Zuständigkeitsbereich der einzelnen Schul­

behörden äußerst komplex und detailliert, sodaß der Handlungs­

spielraum des Bundesministers für Unterricht und kulturelle 

Angelegenheiten und sogar der des Bundesgesetzgebers sehr ein­

geschränkt ist. In diesem Zusammenhang darf auf Art. 44 Abs. 2 

Bundes-Verfassungsgesetz hingewiesen werden, wonach Verfas­

sungsgesetze, durch die die Zuständigkeit der Länder in Gesetz­

gebung oder Voll ziehung eingeschränkt wird, der Zustimmung des 

Bundesrates mit Zweidrittelmehrheit bedürfen. 

Die in der Studie erwähnten Ideen sind sicher überlegenswert 

und wurden in ähnlicher Form zum Teil auch schon in österreich 

diskutiert. 

Die "Abschaffung der unteren Schulbehörden" (auf österrei'­

chisehe Verhältnisse übertragen wären dies die Bezirksschulräte 

und die Landesschulräte als Schulbehörden I. Instanz) ist -

aufgrund der verfassungsrechtlich stark abgesicherten Länder­

interessen kaum denkbar. 

Die Errichtung von Gemeindeverbänden (Schulgemeinden) als ge­

setzliche Schulerhalter öffentlicher Pflichtschulen ist bereits 

derzeitaufgrund des § 1 Abs. 3 Pflichtschulerhaltungs-Grund­

satzgesetz möglich (und ist auch in den meisten Bundesländern 

geschehen) . 

.. 
367/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



- 3 -

Die Zuweisung von Lehrerplanstellen und Sachaufwandsmitteln an 

die Pflichtschulerhalter auf der Grundlage von Meßzahlen ist 

ein durchaus diskussionswürdiges Modell, doch würde auch eine 

solche Maßnahme verfassungsrechtliche Änderungen (Art. IV 

Bundesverfassungsgesetz, BGBl.Nr. 215/1962) und möglicherweise 

auch eine völlige Umstellung des Pflichtschullehrerdienst­

rechtes erfordern. 

Die Schaffung von eigenständigen Schulprofilen ist eines der 

Ziele der in den letzten Jahren verfolgten Schulautonomie­

politik. 

Die Ermöglichung der Drittfinanzierung von Schulen durch die 

Einführung der Teilrechtsfähigkeit wird derzeit bereits für 

bestinrrnte Bereiche der Bundesschulen überlegt. Für die 

Nachmittagsbetreuung im Rahmen der ganztägigen Schulformen 

werden bereits Kostenbeiträge eingehoben. 

Die Absolvierung eines Schulmanagementkurses als Ernennungser­

fordernis für Leiter mittlerer und höherer Schulen etc. ist im 

Rahmen der geplanten Objektivierungsmaßnahmen im Beamten­

Dienstrechtsgesetz vorgesehen. Da das österreichische Lehrer­

dienstrecht keine Beförderungen, sondern lediglich das System 

der Zeitvorrückung kennt, können daran auch keine Bedingungen 

geknüpft werden (abgesehen von der Möglichkeit eines Leistungs­

feststellungsverfahrens) . Auch die befristete Bestellung bzw. 

die Probezeit· für Schulleiter ist Bestandteil der im Rahmen der 

Objektivierung geplanten Maßnahmen. 
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